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Bündelausschreibung Stromlieferung der Gemeinde Neufahrn 
 
Sachverhalt: 
 
Der Bayerische Gemeindetag hat in Kooperation mit der KUBUS Kommunalberatung und 
Service GmbH im Frühjahr 2016 für über 1.500 Gemeinden und Zweckverbände die zweiten 
Strombündelausschreibungen für die Lieferjahre 2017 bis 2019 abgeschlossen. Insgesamt 
konnte deshalb der Energiepreis für die Gemeinde Neufahrn von bisher 4,23 ct./kWh auf 
2,45 ct./kWh reduziert werden. 
  
Ziel des Bayerischen Gemeindetags ist es, Strombündelausschreibungen für bayerische 
Kommunen und Zweckverbände in regelmäßigen Abständen für jeweils drei Lieferjahre in 
Kooperation mit der KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH anzubieten. Aktuell 
steht die Organisation der Strombündelausschreibung für die Lieferjahre 2020 bis 2022 an. 
Mit Beschluss des Gemeinderats in der Sitzung am 27.04.2015 hatte sich die Gemeinde 
Neufahrn erneut der Strombündelausschreibung für die Lieferjahre 2017 bis 2019 ange-
schlossen. Somit endet der derzeitige Stromliefervertrag zwischen der Gemeinde Neufahrn 
und der E.ON Energie Deutschland GmbH auch zum 31.12.2019. Der Jahresverbrauch der 
ca. 59 gemeindlichen Abnahmestellen (Liegenschaften, Ampelanlagen und Straßenbe- 
leuchtung) liegt bei ca. 1.300.000 kWh/Jahr (Berechnung der Stromkosten: 1.300.000 
kWh/Jahr x € 0,22/kWh = € 286.000,-; € 286.000,- x 3 Jahre = € 858.000,-). Aufgrund des 
Schwellenwertes von € 209.000,- für Liefer- und Dienstleistungsverträge besteht eine EU-
weite Ausschreibungspflicht für die Gemeinde Neufahrn.  
 
Ziel dieser Bündelausschreibungen ist es, durch den Wettbewerb günstigere Strompreise zu 
erhalten. Zu diesem Zweck werden gebündelte Ausschreibungen durchgeführt, das heißt 
eine größere Anzahl von Kommunen / Zweckverbände wird jeweils in einem Bündel zusam-
mengefasst. Grundsätzlich werden bezirksweite Bündel angestrebt. Die jeweiligen Aus-
schreibungen (Bündel) sollen vom Umfang her so gestaltet werden, dass ein möglichst 
breiter Wettbewerb entsteht. Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH erbringt 
diese Ausschreibungsleistung in Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag. Dieser hat 
den Kooperationspartner gemäß einer Empfehlung des Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verbands in einem Auswahlverfahren bundesweit ermittelt. Die KUBUS Kommunalberatung 
und Service GmbH ist der derzeit einzige Anbieter eines elektronischen Ausschreibungs-
portals für Kommunen. 
 
Der Dienstleistungspreis richtet sich nach der Größe der Kommune und der Anzahl der Ab-
nahmestellen. Für die Gemeinde Neufahrn beträgt dieser somit netto ca. € 2.670,- (Grund-
preis: € 1.200,-, zwei RLM-Abnahmestellen je € 165,-, ca. 57 sonstige Abnahmestellen je  
€ 10,- = € 570,- und für die Straßenbeleuchtungsabnahmestelle € 570,-). 



 
Die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH schließt die Dienstleistungsverträge mit 
den teilnehmenden Kommunen und Zweckverbänden in eigener Verantwortung ab und infor-
miert den Bayerischen Gemeindetag über die Teilnehmer. Zur Verfahrenserleichterung und 
Zeitersparnis bei der Organisation der Strombündelausschreibung hat die Gemeinde 
Neufahrn vor der letzten Strombündelausschreibung für die Lieferjahre 2017 bis 2019 einen 
unbefristeten Dienstleistungsvertrag mit der KUBUS GmbH geschlossen. 
 
1.) Aufgrund der Bündelbildung ist eine Verfahrensträgerschaft durch die einzelnen Teil-
nehmer nicht praktikabel. Träger sämtlicher Bündelausschreibungen ist deshalb der 
Bayerische Gemeindetag. Die wesentlichen verfahrensleitenden Entscheidungen (Aus-
schreibungsunterlagen / Zeitplan, Tag der elektronischen Auktion und Zuschlagsent-
scheidung) trifft ein für jeden Bezirk gebildeter Vergabeausschuss. In diesem sind der 
jeweilige Bezirksvorsitzende des Gemeindetags sowie der zuständige Referent und ein 
Mitarbeiter des Gemeindetags Mitglied. Die Kommune wird über alle Verfahrensschritte 
informiert. 
 
2.) Im Rahmen der Bündelausschreibung muss zudem festgelegt werden, welche Art des 
Stromes (Normalstrom, 100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote oder 100 % Ökostrom mit 
Neuanlagenquote) zukünftig bezogen werden soll. Bei Normalstrom ist der Ökostromanteil je 
nach Stromlieferant unterschiedlich. Entsprechend der Erfahrungen der KUBUS Kommunal-
beratung und Service GmbH ist für die Beschaffung von 100 % Ökostrom im Vergleich zur 
Beschaffung von Normalstrom in der Regel mit folgenden Mehrkosten bezogen auf den 
reinen Energiepreis zu rechnen: 
 

 Ökostrom ohne Neuanlagenquote: ca. + 0,0 – 0,3 ct/kWh 
(Mehrkosten pro Jahr: € 0,-  - € 3.900,-) 

 Ökostrom mit Neuanlagenquote: ca. + 0,5 – 1 ct/kWh 
(Mehrkosten pro Jahr: € 6.499,- - € 13.000,-) 

 
Die Bündelausschreibung von 100 % Ökostrom hat zur Voraussetzung, dass die elektrische 
Energie nachweislich zu 100 % aus erneuerbaren Energien stammen muss. Sie muss in An-
lagen erzeugt werden, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. Deren Definition er-
folgt in Anlehnung an die Empfehlung des Umweltbundesamts. Danach ist Strom aus erneu-
erbaren Energien  
 

- Strom, der in Anlagen erzeugt wird, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen, 
einschließlich aus Speicherkraftwerken abzüglich des Eigenverbrauchs und der Ver-
luste (ohne Pumpstrom) sowie abzüglich des nicht erneuerbaren Anteils aus Pump-
strom, 

- der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien in Hybridanlagen, die auch konven-
tionelle Energieträger einsetzen, 

- der Anteil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse in thermischen Kraft-
werken, in denen auch konventionelle Energieträger verbrannt werden, wenn der An-
teil von Strom aus der Mitverbrennung von Biomasse durch die Feststellung und Er-
fassung der jeweiligen Menge und Heizwerte der eingesetzten Brennstoffe rech-
nerisch bei der Stromerzeugung ermittelt und nachgewiesen wird. 

 
Erneuerbare Energien in diesem Sinne sind ausschließlich Wasserkraft (einschließlich der 
Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungsenergie), Windenergie, solare Strah-
lungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse (einschließlich Biogas), Deponiegas und 
Klärgas. Als Biomasse gelten nur Energieträger gemäß § 2 der Verordnung über die Er-
zeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung – BiomasseV) vom 21.06.2001 die 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 geändert worden ist. Der aus 
Biomasse erzeugte Strom gilt als Strom aus erneuerbaren Energien, wenn er in einem 
Verfahren erzeugt wird, das den Anforderungen des § 4 der BiomasseV gerecht wird. 



Bei der Lieferung von Ökostrom aus Neuanlagen, verpflichtet sich der Auftragnehmer 
während des gesamten Lieferzeitraums einen Anteil von mindestens 50 % des gelieferten 
Stroms pro Kalenderjahr aus Neuanlagen zu liefern. Neuanlagen sind Stromerzeugungs-
anlagen, die 
 

- bis zu vier Jahre vor dem 1. Januar 2020 bei Einsatz der erneuerbaren Energien 
Windenergie, Energie aus Biomasse, solare Strahlungsenergie bzw. 

- bis zu sechs Jahre vor dem 1. Januar 2020 bei Einsatz der erneuerbaren Energien 
Wasserkraft und Geothermie 

 
in Betrieb genommen wurden. 
 
Als Strom aus einer Neuanlage gilt auch die Ökostrommenge, die einer nach den genannten 
Zeitpunkten erstmalig in Betrieb genommenen Erhöhung des elektrischen Arbeitsvermögens 
einer ansonsten älteren Stromerzeugungsanlage zuzurechnen ist. 
 
3.) Außerdem ist im Rahmen der Datenerfassung noch zu entscheiden, ob alle Abnahme-
stellen in ein Standardlos eingebracht werden (damit in jedem Fall nur ein Stromlieferant) 
oder ob die leistungsgemessenen Anlagen, die Straßenbeleuchtung und die Heizanlagen in 
einem jeweiligen Speziallos extra ausgeschrieben werden (Vorteil: evtl. bessere Preis-
chancen; Nachteil: ggf. mehrere Stromlieferanten). 
Die Liegenschaftsverwaltung empfiehlt jedoch alle Abnahmestellen in ein Standardlos einzu-
bringen, sodass nur ein Stromlieferant für alle Abnahmestellen ermittelt wird. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Kosten für die Bündelausschreibung des Stromliefervertrags für den Zeitraum vom 
01.01.2020 bis 31.12.2022 in Höhe von netto ca. € 2.670,-. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.) Der Gemeinderat beschließt, die Aufgabe der Ausschreibung von Lieferleistungen für 
elektrische Energie, die alle verfahrensleitenden Entscheidungen umfasst, auf den 
Bayerischen Gemeindetag als ausschreibende Stelle zu übertragen. 
 
2.) Der Gemeinderat beschließt, dass im Rahmen der Bündelausschreibung folgende Art  
des Stromes für die gemeindlichen Abnahmestellen beschafft werden soll: 
 
 - „Normalstrom“ (Ökostromanteil je nach Stromanbieter unterschiedlich) 
oder 
 - „100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote“ 
oder 
 - „100 % Ökostrom mit Neuanlagenquote“ 
 
3.) Der Gemeinderat beschließt, dass alle Abnahmestellen in ein Standardlos eingebracht 
werden, sodass nur ein Stromlieferant für alle Abnahmestellen ermittelt wird. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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